
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Energieabgabenvergütung 
 
 
Grundgedanke der Energieabgabenvergütung ist, energieintensive Betriebe, welche durch die 
Energieabgaben stärker belastet werden, durch das Einziehen einer oberen Grenze bei der 
Energieabgabe (in Relation zum Nettoproduktionswert) zu entlasten. 
 
Das Energieabgabenvergütungsgesetz wurde aufgrund einer EUGH-Entscheidung mehrfach 
geändert und schlussendlich auf alle Betriebe ausgedehnt. Die vorliegende Erläuterung zur 
Energieabgabenvergütung basiert auf der Rechtslage ab 1.1.2004. 
 
 
Anwendungsgebiet 
 
Anspruch auf Rückvergütung haben grundsätzlich alle Betriebe. 
 
 
Welche Energieträger sind grundsätzlich vergütungsberechtigt? 
 
Vergütungsberechtigt sind folgende Energieträger: 
 
• Elektrische Energie im Sinn des Elektrizitätsabgabegesetzes 
• Erdgas im Sinn des Erdgasabgabegesetzes 
• Kohle im Sinn des Kohleabgabegesetzes 
• Mineralöl im Sinn des Mineralölsteuergesetzes (Heizöl Extraleicht; Heizöl leicht, mittel, 

schwer; Flüssiggas)  
 
 
Ausnahmen von der Rückvergütung 
 
Lieferanten von Erdgas, elektrischer Energie bzw. Lieferanten von aus Erdgas bzw. elektrischer 
Energie gewonnener Wärme sind von der Rückvergütung ausgeschlossen. 
 
Hinweis: 
Vergütungsfähig sind auch Energieabgaben für die Erzeugung von Wärme, Dampf und 
Warmwasser sowohl bei Dienstleistungs- als auch bei Produktionsbetrieben, wenn es sich um 
„unmittelbar betriebliche Zwecke“ handelt. Dementsprechend ist auch der Energieaufwand 
für das Beheizen eines Geschäftslokals vergütungsfähig. Dasselbe gilt auch für das Beheizen 
von Verwaltungsräumen, da auch diese Räumlichkeiten „unmittelbar betrieblichen Zwecken“ 
dienen. Demgegenüber erfüllt z.B. die Beheizung eines Schwimmbades für Angestellte oder 
Ähnliches keinen unmittelbaren betrieblichen Zweck und sind daher Energieabgaben für die 
Erzeugung von Wärme, Dampf und Warmwasser für solche Einrichtungen nicht vergütungsfähig. 
 
 
Berechnung des Vergütungsbetrages 
 
Rückvergütet werden grundsätzlich jene Abgaben, die 0,5% (bis 2003 0,35%) des 
Nettoproduktionswertes übersteigen, abzüglich eines Selbstbehaltes von € 400,--  (bis 2003 
€ 363,--).  
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Der Nettoproduktionswert lässt sich ermitteln, indem man von den getätigten Umsätzen 
des Unternehmens, sämtliche Umsätze, welche an das Unternehmen erbracht wurden 
(Vorleistungen), in Abzug bringt. Nicht abgezogen werden dürfen Umsätze aus der 
Gestellung von Arbeitskräften. 
 
Bei der Berechnung des Vergütungsbetrages gelten neben der Grenze von 0,5% des 
Nettoproduktionswertes auch folgende Selbstbehalte, welche die Mindeststeuersätze 
nach der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG umsetzen: 
 
• Für elektrische Energie 0,0005 €/kWh 
• Für Erdgas der Unterposition 2711 2100 der Kombinierten Nomenklatur (KN) 
      0,00598 €/Normkubikmeter 
• Für Kohle der Position 2701, 2702, 2704, 2713 und 2714 der KN 0,15 €/Gigajoule 
• Für Heizöl Extraleicht (gekennzeichnetes Gasöl Unterposition 2710 1941, 45, 49)  
      21 €/1000 Liter) 
• Für Heizöl leicht, mittel, schwer (Unterposition 2710 1961, 63, 65, 69) € 15/1000 kg 
• Für Flüssiggas (Unterposition 2711 12, 13, 14, 19) 7,5 €/1000 kg 
 
 
Schematisch lässt sich die Berechnungsmethode wie folgt darstellen: 
 
Summe der bezahlten Energieabgaben 
− Differenz zwischen Umsätzen und Vorleistungen = 
errechneter Nettoproduktionswert × 0,5% 
= Betrag X 
− Selbstbehalt € 400,-- 
= Vergütungsbetrag 
 
Wie dargestellt sind bei der Berechnung des Vergütungsbetrages auch die 
Mindeststeuersätze der EU-Energiesteuerrichtlinie zu berücksichtigen. Dies geschieht wie 
folgt: 
 
Für sämtliche Energieträger sind die Selbstbehalte zu berechnen und diese den 
errechneten 0,5% des Nettoproduktionswertes gegenüberzustellen. 
 
Ist die Summe der errechneten Selbstbehalte (Mindeststeuersätze) höher als 0,5% des 
Nettoproduktionswertes, dann sind die Selbstbehalte heranzuziehen. Ist die Summe der 
errechneten Selbstbehalte niedriger als 0,5% des Nettoproduktionswertes, so sind für die 
Berechnung des Vergütungsbetrages die 0,5% des Nettoproduktionswertes maßgebend. 
 
 
Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: 
 
Beispiel: 
Ein Betrieb hat mit Bilanzstichtag 31.12. im Jahr 2005 Umsätze in Höhe von € 3,5 Mio. Die 
an den Betrieb erbrachten Vorleistungen betragen € 1,5 Mio. Bezahlt wurden an 
Energieabgaben für 550.000 kWh elektrische Energie € 7.500,-- und für 190.000 m³ Erdgas  
€ 8.500,--. 
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Umsätze    € 3.500.000,-- 
Vorleistungen         - € 1.500.000,-- 
Nettoproduktionswert  € 2.000.000,-- 
0,5% davon    €      10.000,-- 
Laut Energierechnung sind im gleichen Zeitraum folgende Energieabgaben angefallen: 
Elektrizitätsabgabe    €    7.500,-- 
Erdgasabgabe    €    8.500,-- 
in Summe also    €  16.000,-- 
0,5% des NPW        - €  10.000,-- 
Betrag X    €    6.000,-- 
Selbstbehalt                        - €       400,-- 
Vergütungsbetrag   €    5.600,-- 
 
Wie oben dargestellt muss noch die Summe der Mindeststeuersätze den 0,5% des NPW 
gegenübergestellt werden. 
 
Elektrische Energie  550.000 kWh × €  0,0005   = €    275,-- 
Erdgas   190.000 m³ ×   €  0,00598   = € 1.136,20 
Summe          € 1.411,20 
 
Da die Summe der errechneten Selbstbehalte (€ 1.411,20) niedriger als 0,5% des NPW  
(€ 10.000,--) ist, ist der NPW maßgebend und es bleibt bei obig errechnetem 
Vergütungsbetrag. 
 
Hinweis: 
Eine Rückvergütung erfolgt nur auf Antrag! 
Der Antrag muss spätestens 5 Jahre ab Vorliegen der Voraussetzungen eingebracht 
werden. Der Antrag auf Energieabgabenvergütung ist mit dem Formular ENAV 1 zu stellen. 
Entsprechende Formulare können von der Homepage des Finanzministeriums (siehe unten) 
herunter geladen werden. Beizufügen sind auch Unterlagen über die Zusammensetzung des 
Nettoproduktionswertes und die geleisteten Energieabgaben. 
 
 
Vorausvergütung ab 2005 
 
Ab 2005 können Betriebe, die im vorangegangenen Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) bereits 
eine Vergütung geltend gemacht haben, schon unterjährig eine Vorausvergütung in Höhe 
von 5% des Vergütungsbetrages des Vorjahres beantragen. Der Antrag kann frühestens ab 
dem 7. Monat des folgenden Kalenderjahres gestellt werden, für 2004 also ab dem 
1.7.2005. 
 
 
Sonderregelung für die Jahre 2002 und 2003 
 
Österreich hat sich aufgrund eines Beihilfeverfahrens gegenüber der Europäischen 
Kommission verpflichtet eine Kompromisslösung für die Jahre 2002 und 2003 
durchzuführen. Diese Übergangslösung schaut wie folgt aus: 
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Für Betriebe, deren Schwerpunkt nicht in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter 
besteht, gilt für das Jahr 2003 folgende Regelung: 
Neben dem Selbstbehalt gemäß § 2 Abs. 2 wird ein Anteil von 0,00872 €/m3 verbrauchtes 
Erdgas bzw. von 0,003 €/kWh verbrauchte elektrische Energie nicht vergütet. 
 
Für Betriebe, deren Schwerpunkt in der Herstellung körperliche Wirtschaftsgüter besteht, 
gilt für die Jahre 2002 und 2003 folgende Regelung: 
Neben dem Selbstbehalt gemäß § 2 Abs. 2 wird ein Anteil von 0,00717 €/m3 verbrauchtes 
Erdgas bzw. von 0,0006 €/kWh verbrauchte elektrische Energie nicht vergütet. 
 
Hinweis: 
Diese Kompromisslösung (mit reduzierter Vergütung) gilt nur für jene Betriebe die ihre 
Anträge auf Energieabgabenvergütung für die Jahre 2002 und 2003 erst nach dem In-Kraft-
Treten der Kompromisslösung (31. Juli 2004) gestellt haben! 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Energieabgabenvergütungsgesetz 
 
 
Links 
 
Formulare zur Energieabgabenvergütung: 
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=ENAV1 
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=ENAV1-D 
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=ENAV1-P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2008 
Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes: 

Wien, Tel. Nr.: (01) 514 50-0, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,  
Oberösterreich, Tel. Nr.: 0590 909-0, Burgenland, Tel. Nr.: 0590 907-0,  

Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0, Kärnten, Tel. Nr.: 0590 904-0, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0,  
Tirol, Tel. Nr.: 0590 905-0, Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0 

Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://www.wko.at/steuern (weitere) 
Auch wenn aus Gründen der Textautonomie zum Teil auf weibliche Formen verzichtet wurde,  
beziehen sich alle personenbezogenen Formulierungen auf weibliche und männliche Personen. 

Es wird darauf verwiesen, dass  alle Angaben trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen 
 und eine Haftung des Autors oder der Wirtschaftskammern Österreichs ausgeschlossen ist.  


